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AGB BRABUS Onlineshop 
 
der BRABUS GmbH, Brabus-Allee, 46240 Bottrop, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Gelsenkirchen unter HRB 5286, Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE124238007, 
vertreten durch den Geschäftsführer Constantin Buschmann (nachfolgend "BRABUS") 

1. Geltungs bereich ,  

1.1 Für den Kauf von Ware zwischen dem Onlineshopanbieter BRABUS und den Kunden 
(nachfolgend „Kunde“) über den BRABUS-Onlineshop (www.brabus.com) gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, BRABUS stimmt ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zu.  

1.2 Die AGB gelten unabhängig davon, ob der Kunde Verbraucher oder Unternehmer ist. 
Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der bestellten Waren und Leistungen nicht 
überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder 
rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  

2. Vertrags s chlus s  

2.1 Verträge über die im Folgenden beschriebene angebotene Ware auf der Webseite 
www.brabus.com kommen zwischen dem Kunden und BRABUS zustande. 

2.2 Der Kunde kann aus dem BRABUS-Sortiment Produkte, insbes. hochwertige Tuning- 
und Automobilzubehörteile von BRABUS, einfaches Zubehör, Kleidung und Accessoires 
(„Ware“) auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem so 
genannten Warenkorb sammeln.  

2.3 Im Rahmen des Bestellvorgangs kann der Kunde wählen, ob er zu der bestellten Ware 
die Montage wünscht. Diese kann er bei BRABUS (Werk Bottrop, im Folgenden „BRA-
BUS-Werk Bottrop“) beauftragen oder über den Button „Ändern“ eine der dort aufge-
führten Partner-Werkstätten („BRABUS-Partner-Werkstatt“) wählen. In diesem Fall 
stellt BRABUS lediglich den Kontakt zum BRABUS-Werk Bottrop oder der BRABUS-
Partner-Werkstatt her. Für das Vertragsverhältnis zwischen dem BRABUS-Werk Bottrop 
und dem Kunden gelten die BRABUS Liefer-, Zahlungs- und Montagebedingungen 
des BRABUS-Werk Bottrop (Anlage), die der Kunde per Download-Link speichern 
kann bzw. die jeweiligen Vertragsbedingungen der BRABUS-Partner-Werkstatt, die dem 
Kunden nach Kontaktaufnahme im Rahmen der Vertragsanbahnung von der jeweiligen 
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BRABUS-Partner-Werkstatt zur Verfügung gestellt werden. Der Montagevertrag kommt 
sodann mit der jeweiligen Werkstatt, nicht mit BRABUS zustande. Der Kunde stimmt 
Montagetermine mit der jeweiligen Werkstatt ab. 

2.4 Erst mit Bestätigung eines zustande gekommenen Auftrages zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der jeweiligen Werkstatt (BRABUS-Werk Bottrop oder BRABUS-
Partner-Werkstatt) zwischen dem Kunden und dem BRABUS-Werk Bottrop oder der je-
weiligen BRABUS-Partner-Werkstatt, versendet BRABUS die bestellte Ware zur Mon-
tage an die Werkstatt.  

2.5 Für den Fall, dass kein Montagevertrag zwischen dem Kunden und der BRABUS-Part-
ner-Werkstatt zustande kommt, kann der Kunde vom Kaufvertrag über die bestellte Ware 
kostenfrei gem. Ziff. 4 zurücktreten.  

2.6 Durch Klicken auf die Checkbox „Ich habe die AGB gelesen und bin mit ihnen einver-
standen.“ werden diese Onlineshop-AGB und im Falle einer gewünschten Montage, die 
jeweiligen Vertragsbedingungen über die bestellten Montageleistungen akzeptiert und 
damit Bestandteil des Antrags des Kunden. Erst nachdem der Kunde die AGB akzeptiert 
hat, wird er im Bestellvorgang weitergeleitet. 

2.7 Nach Überprüfung des Warenkorbs gibt der Kunde die Versandadresse ein und es wer-
den die Rechnungsdaten des Kunden abgefragt sowie die Zahlungsweise bestimmt 
(Kreditkarte, PayPal, Sofort-Bezahlung oder Giropay). Über den Button „ZAHLUNGS-
PFLICHTIG BESTELLEN“ gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im 
Warenkorb befindlichen Ware ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die 
Daten jederzeit ändern und einsehen. 

2.8 BRABUS schickt daraufhin dem Kunden eine Auftragsbestätigung per E-Mail zu, in wel-
cher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde als PDF-
Datei öffnen über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Der Vertrag kommt durch 
den Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden zustande.  In dieser E-Mail oder in 
einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext 
(bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf 
einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbe-
stätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

2.9 Die Einzelheiten im Hinblick auf die bestellte Montage wie Termin, Kosten, Dauer ver-
einbart der Kunde mit dem BRABUS-Werk Bottrop oder der ausgewählten BRABUS-
Partner-Werkstatt unmittelbar nach Bestellung. Die jeweilige Werkstatt wendet sich spä-
testens am nächsten Werktag telefonisch an den Kunden. 

2.10 Der Vertragsschluss über den BRABUS-Onlineshop erfolgt in deutscher Sprache. 
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3. Lieferzeit, Warenverfügbarkeit 

3.1 Die Lieferzeiten sind unter der jeweiligen Ware im BRABUS Online-Shop angegeben. 
Von BRABUS angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt ihrer Auftragsbe-
stätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt, wenn es sich um einen 
einfachen Kauf im Onlineshop mit Versand an den Kunden handelt. Für den Fall, dass 
der Kunde zusätzlich eine Montage bestellt, findet diese in Absprache mit dem BRABUS-
Werk Bottrop oder der jeweiligen BRABUS-Partner-Werkstatt statt. 

3.2 Sofern BRABUS verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die BRABUS nicht zu vertreten 
hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit bzw. Nichterbringbarkeit der Leistung we-
gen wesentlicher Erschwerung oder Unmöglichkeit), wird BRABUS den Kunden hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 
Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist BRABUS berech-
tigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Gegenleistungen 
des Kunden werden unverzüglich erstattet. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung 
in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch Zuliefe-
rer, wenn ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde, weder BRABUS 
noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft oder BRABUS im Einzelfall zur Beschaffung 
nicht verpflichtet ist. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist jedoch eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Ab-
weichende zwingende gesetzliche Regelungen zugunsten von Verbrauchern bleiben un-
berührt. 

3.3 Wird auch nach Mahnung die Ware nicht oder nicht vollständig geliefert bzw. die Leis-
tung nicht oder nicht vollständig erbracht, ist der Kunde berechtigt, nach Fristablauf in 
von denjenigen Lieferungen und Leistungen zurückzutreten, die bis zum Ablauf der 
Nachfrist nicht geliefert worden sind; insoweit steht bei Liefergeschäften die Absendung 
durch BRABUS der Lieferung gleich. Entsteht dem Kunden wegen eines von BRABUS 
zu vertretenden Lieferverzuges ein Schaden, so ersetzt BRABUS den nachweislich ent-
standenen Schaden, höchstens jedoch 5 % des Nettowaren- bzw. Leistungswertes der 
verspäteten oder unterbliebenen Lieferung oder Leistung, es sei denn, BRABUS kann 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Ist der jeweilige Kunde kein 
Verbraucher und macht er einen Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung geltend, 
sind derartige Ansprüche bei nicht grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten auf 
Seiten von BRABUS ausgeschlossen. 

3.4 Bei höherer Gewalt, die BRABUS selbst, dessen Vorlieferanten oder den Kunden betrifft, 
ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der Auswirkung 
von der Verpflichtung zur Lieferung, Leistung oder Abnahme befreit. Höhere Gewalt ist 
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dabei insbesondere jede nicht verschuldete behördliche Betriebsschließung oder Stö-
rung im Transportweg, Betriebsstörung wie Brandschäden, Überschwemmungen, 
Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (einschließlich Epidemien und Pan-
demien), Krieg. 

3.5 BRABUS ist von der Einhaltung jeglicher Lieferfrist entbunden, falls der Kunde aus frühe-
ren Aufträgen oder hinsichtlich einer Teillieferung eines Auftrages in Zahlungsverzug 
gerät oder sonstige Vertragspflichten nicht erfüllt. 

3.6 Bei der Versendung von Waren gilt der Tag der Versandaufgabe als Liefertag; in allen 
anderen Fällen ist der Tag, an dem der Kunde die Mitteilung von der Versand-, Liefer- 
oder Übergabebereitschaft erhält, maßgebend. 

3.7 Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: BRABUS liefert nur an Kunden, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder 
haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland. 

4. Vertragliches  Rücktritts rech t 

4.1 Für den Fall, dass eine Montage der bestellten Ware nicht über das BRABUS-Werk 
Bottrop, sondern über eine BRABUS-Partner-Werkstatt bestellt wurde, jedoch kein Mon-
tage-Vertrag mit dem ausgewählten Montage-Partner zustande gekommen ist, räumt 
BRABUS dem Kunden ein vertragliches Rücktrittsrecht auch vom Kaufvertrag über die 
bestellte Ware ein. 

4.2 Die Rücktrittserklärung ist unverzüglich in Schrift- oder Textform (z.B. Brief oder E-Mail) 
abzugeben.  

5. Eigentum s vorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum von BRA-
BUS. 

6. Preis e und  Vers and 

6.1 Alle Preise, die auf der BRABUS Webseite angegeben sind, verstehen sich einschließ-
lich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

6.2 Die Versandkosten sind in den Preisangaben im Onlineshop angegeben. Der Preis ein-
schließlich Umsatzsteuer wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor der 
Kunde die Bestellung absendet. Die Versandkosten sind über dem Preis der Ware über 
einen Link, der auf die Seite, die die Versandkosten auflistet, weiterleitet, abrufbar. Die 
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Versandkosten sind vom Kunden zu tragen. Ab einem Warenbestellwert von € 1.000,00 
liefert BRABUS an den Kunden versandkostenfrei. 

6.3 Ware, die im BRABUS-Werk Bottrop oder einer BRABUS-Partner-Werkstatt montiert 
wird, wird nicht an den Kunden, sondern an die beauftragte Werkstatt ausgeliefert. Der 
Kunde vereinbart einen Montagetermin mit BRABUS oder der BRABUS-Partner-Werk-
statt zu dem der Kunde das Fahrzeug, an dem die bestellte Ware anmontiert werden 
soll, liefert. Die Abholung des Fahrzeugs erfolgt nach Vereinbarung mit der jeweiligen 
Werkstatt. 

6.4 Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt BRABUS, wenn 
der Kunde Verbraucher ist. 

6.5 Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu 
tragen. 

7. Zahlungs m odalitä ten 

7.1 Der Kunde kann die Zahlung per Kreditkarte, PayPal, Sofort-Bezahlung oder Giropay 
vornehmen. 

7.2 Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern. 

7.3 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit 
der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäu-
mung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er BRABUS für das Jahr Verzugszinsen 
i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. 

7.4 Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendma-
chung weiterer Verzugsschäden durch BRABUS nicht aus. 

8. Sachm ängelgewährle is tung , Garan tie 

8.1 Wenn es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts handelt, hat der Kunde die gelieferte Ware nach Eingang sofort zu 
untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Werktagen 
nach Eingang am Bestimmungsort schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unver-
züglich nach Feststellung zu rügen. Die Nichtbeachtung der Rügefrist hat den Aus-
schluss des Kunden mit Ansprüchen jeglicher Art in Bezug auf die nicht oder verspätet 
gerügten Mängel zur Folge. 
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8.2 BRABUS haftet für Sachmängel an gelieferter Ware nach den hierfür geltenden gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungsfrist auf von BRABUS gelieferte Ware zwölf (12) Monate. 

8.3 Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von BRABUS gelieferten Waren nur, wenn 
diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben 
wurde. 

8.4 Bei nachweisbaren Material- oder Ausführungsfehlern kann BRABUS nach eigener 
Wahl den Mangel kostenlos beseitigen oder gegen Rücklieferung der bemängelten Wa-
ren entweder kostenfrei Ersatz leisten oder den Rechnungswert gutschreiben oder dem 
Kunden unter angemessener Wahrung seiner Interessen Minderung gewähren. Hiervon 
abweichende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von Verbrauchern bleiben 
unberührt. 

8.5 Die in diesem Abschnitt geregelten Gewährleistungsansprüche beziehen sich aus-
schließlich auf Mängel der Lieferungen und Leistungen von BRABUS, die zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs auf den jeweiligen Kunden bereits vorhanden sind oder auf Mate-
rial- und/oder Ausführungsfehlern beruhen, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs be-
reits existent waren.  

8.6 Kommt BRABUS einer von ihr gewählten Nacherfüllungspflicht (Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung) nicht oder nicht vertragsgemäß nach oder schlägt die Nacherfüllung 
fehl, so steht dem Kunden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Min-
derung oder das Recht zum Rücktritt vom Vertrag nach seiner Wahl zu. Hiervon abwei-
chende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von Verbrauchern bleiben unbe-
rührt. 

Für BRABUS Tuning- und Automobilzubehörteile gilt zusätzlich: 

8.7 Bei fehlerhaften Lieferungen oder Leistungen ist BRABUS Gelegenheit zu geben, den 
gerügten Mangel nach ihrer Wahl entweder an Ort und Stelle oder in den Niederlassun-
gen von BRABUS zu überprüfen. Die Überprüfung durch BRABUS hat unverzüglich zu 
erfolgen, sofern der Kunde ein Interesse an sofortiger Erledigung darlegt. Ohne Zustim-
mung von BRABUS darf an bemängelten Waren und/oder Leistungen nichts geändert 
werden, anderenfalls verliert der Kunde seine Gewährleistungsansprüche. Abweichend 
von den vorstehenden Regelungen können unter den nachfolgend genannten Voraus-
setzungen Mängelbeseitigungsmaßnahmen auch durch eine andere Fachwerkstatt auf 
Kosten von BRABUS durchgeführt werden: 

(i) Wenn ein Fahrzeug infolge eines Mangels an von BRABUS gelieferter Ware be-
triebsunfähig geworden und mehr als 50 km vom Betrieb von BRABUS entfernt 
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ist und BRABUS hierzu vor Auftragserteilung an die Drittwerkstatt die Zustim-
mung erteilt hat. 

(ii) Wenn ein dringender Notfall vorliegt und BRABUS nicht in der Lage ist, unver-
züglich Abhilfe zu schaffen; die Verpflichtung des Kunden, BRABUS unverzüg-
lich unter Angabe der Adresse des beauftragten Betriebes vom Mangel zu unter-
richten, bleibt hiervon unberührt. 

(iii) Werden Mängel in einer anderen Fachwerkstatt beseitigt, so ist in den Auftrags-
schein aufzunehmen, dass es sich um die Durchführung einer Mangelbeseiti-
gung für BRABUS handelt. Zu vermerken ist unbedingt, dass die ausgebauten 
Teile während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten sind. BRABUS 
ist zur Erstattung der dem Kunden nachweislich entstandenen Kosten verpflich-
tet. Der Kunde ist verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Kosten für die Män-
gelbeseitigung so niedrig wie möglich gehalten werden. 

8.8 BRABUS Tuning- und Automobilzubehörteile sind nach EU-Norm TÜV-geprüft. Für die 
Erfüllung abweichender nationaler Homologationsvorschriften außerhalb Deutschlands 
übernimmt BRABUS keine Haftung. 

8.9 Die Haftung für Sachmängel an montierten Waren richtet sich nach den jeweiligen Ver-
tragsbedingungen der beauftragten Werkstatt (BRABUS-WERK Bottrop bzw. die jewei-
lige BRABUS-Partner-Werkstatt).  

9. Haftung 

9.1 Auf Schadensersatz haftet BRABUS – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei vorsätzli-
chem oder grob fahrlässigem Verhalten. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet BRABUS 
nur:  

(i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;  

(ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (eine Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von BRABUS jedoch auf den 
Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt.  

9.2 Die in Ziff. 9.1 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn und soweit BRA-
BUS einen Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für die Beschaffenheit über-
nommen hat oder für eine ggf. bestehende Verpflichtung von BRABUS zur Bereitstellung 
von Aktualisierungen für digitale Produkte, bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit 
digitalen Elementen. Das gleiche gilt, soweit BRABUS und der Kunde eine Vereinbarung 
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über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Gleiches gilt für etwaige Ansprüche 
des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

10. Widerrufs belehrung 

10.1 Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetz-
liches Widerrufsrecht, über das BRABUS nach Maßgabe des gesetzlichen Musters 
nachfolgend informiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Ziff. 10.2 geregelt. 
In Ziff. 10.3 findet sich ein Muster-Widerrufsformular. 

 

Widerrufsrecht 

Der Kunde hat das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angaben 
von Gründen zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn (14) Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein 
von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde BRABUS mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat BRABUS dem Kunden alle Zahlungen, 
die BRABUS von ihm erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lie-
ferung als die von BRABUS angebotene, günstige Standardlieferung gewählt hat), un-
verzüglich und spätestens binnen vierzehn (14) Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrages bei BRABUS eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwendet BRABUS dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihm wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
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BRABUS kann die Rückzahlung verweigern, bis BRABUS die Ware wieder zurückerhal-
ten hat oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt 
hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
(14) Tagen ab dem Tag, an dem er BRABUS über den Widerruf dieses Vertrages unter-
richtet, an BRABUS zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der 
Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn (14) Tagen absendet. 

Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist. 

10.2 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoauf-
nahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde. Auch besteht das Widerrufsrecht nicht, wenn der 
Verbraucher zuvor auf dieses im Rahmen der Bestellungen von Montageleistungen ver-
zichtet hat. 

10.3 Über das Muster-Widerrufsformular informiert BRABUS nach der gesetzlichen Regelung 
wie folgt: 

Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 

• An BRABUS GmbH, Brabus-Allee, 46240 Bottrop: 
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
• Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
• Name des/der Verbraucher(s) 
• Anschrift des/der Verbraucher(s) 
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
• Datum 

(*) Unzutreffendes streichen 
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11. Online-S treitbeilegung 

11.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr finden.  

11.2 BRABUS ist bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung 
e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. 

12. Schlus s bes timmungen 

12.1 Auf Verträge zwischen BRABUS und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vor-
schriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vor-
schriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

12.2 Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und BRA-
BUS der Sitz von BRABUS.  

  

https://ec.europa.eu/consumers/odr
file://gr-file/KNOWHOW/Formatvorlagen%20(Schulung)/Formatvorlagen/Formatvorlagen/www.universalschlichtungsstelle.de
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A. LIEFERUNGS-, ZAHLUNGS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN 

1. Allgem eines , Geltungs bereich 

1.1 Die nachstehenden Liefer-, Zahlungs- und Montagebedingungen („AGB“) gelten für alle 
– auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen der BRABUS GmbH (nachfolgend 
„BRABUS“). Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen. Derartige Bedingungen eines Ver-
tragspartners verpflichten BRABUS auch dann nicht, wenn BRABUS diesen nach Ein-
gang bei BRABUS nicht ausdrücklich widersprochen hat oder BRABUS in Kenntnis ent-
gegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners Leistungen an 
diesen vorbehaltlos ausführt. 

1.2 Die nachstehenden AGB gelten grundsätzlich für alle BRABUS-Vertragspartner, also für 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personenvereinigungen des Zi-
vilrechts sowie für juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Kaufleute im Sinne des 
HGB oder um Unternehmer oder Verbraucher im Sinne des BGB handelt (nachfolgend 
„Vertragspartner“). Abweichende Sonderbestimmungen insbesondere für Verbraucher 
werden jeweils besonders ausgewiesen. 

1.3 Abweichungen von den AGB sind nur dann wirksam, wenn sie in dem jeweiligen Vertrag 
schriftlich niedergelegt und durch BRABUS schriftlich bestätigt worden sind. 

2. Vertrags s chlus s  

BRABUS Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen, 
insbesondere auch mündliche Nebenabreden und Zusicherungen von Mitarbeitern oder Ver-
tretern, werden erst durch BRABUS schriftliche Bestätigung verbindlich. 

3. Preis e 

3.1 Sofern sich aus der BRABUS Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten für Lie-
ferungen BRABUS Preise „ab Werk“ zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Verpackung, 
Fracht, Porto, Versicherungs- und Zustellgebühren werden gesondert berechnet. 

3.2 Die Preise für Reparaturen, Montagen und sonstige Leistungen richten sich grundsätz-
lich nach dem jeweiligen Aufwand, wobei Arbeitsleistungen nach dem jeweils maßgebli-
chen Arbeitswertkatalog abgerechnet werden, soweit BRABUS jeweils maßgeblicher 
Preiskatalog insoweit keine Angaben enthält. Für verwendete Teile werden die jeweils 
maßgeblichen Katalogpreise berechnet. 
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3.3 Preisangaben in Prospekten und Katalogen sind nur verbindlich, sofern die Prospekte 
und Kataloge zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch gültig sind und sich aus der 
BRABUS Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt. 

4. Zahlungs bedingungen 

4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind die von BRABUS 
erteilten Rechnungen ohne Abzug bis zum 5. des dem Rechnungsausstellungsmonat 
folgenden Monats zu bezahlen. Rechnungen für Reparaturen und Montagen an BRA-
BUS zur Verfügung gestellten Fahrzeugen sowie Rechnungen über Fahrzeuglieferun-
gen sind vor oder bei Abholung zu bezahlen. 

4.2 Bei Überschreitung des Zahlungsziels gemäß Ziff. 4.1 kommt der Vertragspartner in Ver-
zug. In diesem Fall ist BRABUS berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Verbrauchern und gegenüber 
sonstigen Vertragspartnern in Höhe von neun Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiterge-
henden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

§ 353 HGB bleibt unberührt. 

4.3 Bei Teillieferungen oder Teilleistungen kann BRABUS für den Fall eines Zahlungsverzu-
ges des Vertragspartners die Erfüllung der noch aus dem Vertrag zu erbringenden Leis-
tungen so lange verweigern, bis die rückständigen Forderungen erfüllt worden sind. Au-
ßerdem ist BRABUS in einem derartigen Fall berechtigt, abweichend von den Regelun-
gen unter Ziff. 4.1 für die noch zu erbringenden Restleistungen Zug-um-Zug-Zahlung zu 
verlangen. Hiervon abweichende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von 
Verbrauchern bleiben unberührt. 

4.4 Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzugseintritt oder sonstige Umstände, 
die die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners mindern, berechtigen BRABUS, alle For-
derungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen. 

4.5 Die Aufrechnung mit Gegenforderungen sowie die Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts steht dem Vertragspartner nur zu, wenn Gegenansprüche auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruhen. Darüber hinaus steht dem Vertragspartner ein Recht zur Auf-
rechnung mit Gegenforderungen nur dann zu, wenn Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von BRABUS anerkannt sind. 

5. Lieferfris ten und  -termine 

5.1 Lieferfristen und -termine gelten nur im Sinne von ca.-Angaben, es sei denn, dass BRA-
BUS sie schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet hat. Die Lieferfrist bei 
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Kaufgeschäften beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung durch BRABUS, jedoch 
nicht vor Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten sowie Vorlage 
eventuell erforderlicher Genehmigungen. Etwaige vom Vertragspartner innerhalb der 
Lieferfrist verlangte Änderungen in der Ausführung des Liefergegenstandes unterbre-
chen und verlängern die Lieferfrist entsprechend. Leistungsfristen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Montage-, Reparatur- und Wartungsverträgen beginnen nicht 
vor Auftragsbestätigung durch BRABUS und Zurverfügungstellung bzw. Verfügbarkeit 
des Fahrzeugs, an welchem die Arbeiten durchzuführen sind. Im Übrigen gelten die Re-
gelungen oben unter Satz 2 und Satz 3 entsprechend. 

5.2 Sofern BRABUS verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die BRABUS nicht zu vertreten 
hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit bzw. Nichterbringbarkeit der Leistung we-
gen wesentlicher Erschwerung oder Unmöglichkeit), wird BRABUS den Vertragspartner 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist BRA-
BUS berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Ge-
genleistungen des Vertragspartners werden unverzüglich erstattet. Als Fall der Nichtver-
fügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbst-
belieferung durch Zulieferer, wenn ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
wurde, weder BRABUS noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft oder BRABUS im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist jedoch eine Mahnung durch 
den Vertragspartner erforderlich. Abweichende zwingende gesetzliche Regelungen zu-
gunsten von Verbrauchern bleiben unberührt. 

5.3 Wird auch nach Mahnung der Liefergegenstand nicht oder nicht vollständig geliefert bzw. 
die Leistung nicht oder nicht vollständig erbracht, ist der Vertragspartner berechtigt, nach 
Fristablauf in Bezug auf diejenigen Lieferungen und Leistungen zurückzutreten, die bis 
zum Ablauf der Nachfrist nicht geliefert worden sind; insoweit steht bei Liefergeschäften 
die Absendung durch BRABUS der Lieferung gleich. Entsteht dem Vertragspartner we-
gen eines von BRABUS zu vertretenden Lieferverzuges ein Schaden, so ersetzt BRA-
BUS den nachweislich entstandenen Schaden, höchstens jedoch 5 % des Nettowaren- 
bzw. Leistungswertes der verspäteten oder unterbliebenen Lieferung oder Leistung, es 
sei denn, BRABUS kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Ist 
der jeweilige Vertragspartner kein Verbraucher und macht er einen Anspruch auf Scha-
denersatz statt der Leistung geltend, sind derartige Ansprüche bei nicht grob fahrlässi-
gem oder vorsätzlichem Verhalten auf Seiten von BRABUS ausgeschlossen. 

5.4 Bei höherer Gewalt, die BRABUS selbst, dessen Vorlieferanten oder den Vertrags-
partner betrifft, ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der 
Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung, Leistung oder Abnahme befreit. Höhere 
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Gewalt ist dabei insbesondere jede nicht verschuldete behördliche Betriebsschließung 
oder Störung im Transportweg, Betriebsstörung wie Brandschäden, Überschwemmun-
gen, Streiks, rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (einschließlich Epidemien und 
Pandemien). 

5.5 BRABUS ist von der Einhaltung jeglicher Lieferfrist entbunden, falls der Vertragspartner 
aus früheren Aufträgen oder hinsichtlich einer Teillieferung eines Auftrages in Zahlungs-
verzug gerät oder sonstige Vertragspflichten nicht erfüllt. 

5.6 Bei der Versendung von Waren gilt der Tag der Versandaufgabe als Liefertag; in allen 
anderen Fällen ist der Tag, an dem der Vertragspartner die Mitteilung von der Versand-
, Liefer- oder Übergabebereitschaft erhält, maßgebend. 

6. Vers endung/Gefahrtragung 

6.1 Die Versendung erfolgt auf Kosten des Vertragspartners an ihn oder nach seinen Anga-
ben an Dritte. 

6.2 Für den Fall der Versendung geht die Gefahr auf den Vertragspartner über, sobald die 
zu liefernde Ware das Werk von BRABUS verlassen hat. Entsprechendes gilt, wenn die 
zu liefernde Ware auf Veranlassung von BRABUS von einem Vorlieferanten unmittelbar 
an den Vertragspartner versendet wird. Diese Regelungen gelten auch bei Teillieferun-
gen oder wenn BRABUS noch Leistungen anderer Art übernommen hat. Sie gelten nicht 
gegenüber Verbrauchern. 

6.3 Wird der Versand durch Umstände verzögert, die der Vertragspartner zu vertreten hat, 
so geht die Gefahr mit dem Tag der Anzeige der Versandbereitschaft an diesen auf ihn 
über. 

6.4 BRABUS ist berechtigt, die zu versendende Ware auf Kosten des Vertragspartners ge-
gen das Transportrisiko zu versichern. Eine diesbezügliche Pflicht besteht für BRABUS 
nur aufgrund einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. 

6.5 Nicht versendungspflichtige Waren oder sonstige Leistungen sind vom Vertragspartner 
im Betrieb von BRABUS entgegen- bzw. abzunehmen, und zwar spätestens innerhalb 
von 7 Tagen ab Zugang der jeweiligen Liefer- bzw. Abholungsanzeige. Im Fall der Nich-
tabnahme kann BRABUS von den gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

7. Gewährleis tung 

7.1 Der Vertragspartner hat gelieferte Ware nach Eingang sofort zu untersuchen und etwa-
ige Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang am Be-



 

15 

stimmungsort schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Feststel-
lung zu rügen. Die Nichtbeachtung der Rügefrist hat den Ausschluss des Vertragspart-
ners mit Ansprüchen jeglicher Art in Bezug auf die nicht oder verspätet gerügten Mängel 
zur Folge, wenn es sich bei dem Vertragspartner um einen Kaufmann oder eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts handelt. 

7.2 Bei fehlerhaften Lieferungen oder Leistungen ist BRABUS Gelegenheit zu geben, den 
gerügten Mangel nach ihrer Wahl entweder an Ort und Stelle oder in den Niederlassun-
gen von BRABUS zu überprüfen. Die Überprüfung durch BRABUS hat unverzüglich zu 
erfolgen, sofern der Vertragspartner ein Interesse an sofortiger Erledigung darlegt. Ohne 
Zustimmung von BRABUS darf an bemängelten Waren und/oder Leistungen nichts ge-
ändert werden, anderenfalls verliert der Vertragspartner seine Gewährleistungsansprü-
che. Abweichend von den vorstehenden Regelungen können unter den nachfolgend ge-
nannten Voraussetzungen Mängelbeseitigungsmaßnahmen auch durch eine andere 
Fachwerkstatt auf Kosten von BRABUS durchgeführt werden: 

7.2.1 Wenn ein Fahrzeug infolge eines Mangels betriebsunfähig geworden und mehr als 50 
km vom Betrieb von BRABUS entfernt ist und BRABUS hierzu vor Auftragserteilung an die 
Drittwerkstatt die Zustimmung erteilt hat. 

7.2.2 Wenn ein dringender Notfall vorliegt und BRABUS nicht in der Lage ist, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen; die Verpflichtung des Vertragspartners, BRABUS unverzüglich unter An-
gabe der Adresse des beauftragten Betriebes vom Mangel zu unterrichten, bleibt hiervon un-
berührt. 

7.2.3 Werden Mängel in einer anderen Fachwerkstatt beseitigt, so ist in den Auftragsschein 
aufzunehmen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbeseitigung für BRABUS han-
delt. Zu vermerken ist unbedingt, dass die ausgebauten Teile während einer angemessenen 
Frist zur Verfügung zu halten sind. BRABUS ist zur Erstattung der dem Vertragspartner nach-
weislich entstandenen Kosten verpflichtet. Der Vertragspartner ist verpflichtet, darauf hinzu-
wirken, dass die Kosten für die Mängelbeseitigung so niedrig wie möglich gehalten werden. 

7.3 Bei nachweisbaren Material- oder Ausführungsfehlern kann BRABUS nach eigener 
Wahl den Mangel kostenlos beseitigen oder gegen Rücklieferung der bemängelten Wa-
ren entweder kostenfrei Ersatz leisten oder den Rechnungswert gutschreiben oder dem 
Vertragspartner unter angemessener Wahrung seiner Interessen Minderung gewähren. 
Hiervon abweichende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von Verbrauchern 
bleiben unberührt. 

7.4 Kommt BRABUS einer von ihr gewählten Nacherfüllungspflicht (Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung) nicht oder nicht vertragsgemäß nach oder schlägt die Nacherfüllung 
fehl, so steht dem Vertragspartner im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht 
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auf Minderung oder das Recht zum Rücktritt vom Vertrag nach seiner Wahl zu. Hiervon 
abweichende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von Verbrauchern bleiben 
unberührt. 

7.5 Treten Mängel an Fahrzeugen auf, die BRABUS vom Vertragspartner zum Zwecke der 
Durchführung von Umbauten und/oder leistungssteigernder Maßnahmen und/oder des 
Einbaus bestimmter Fahrzeugkomponenten wie leistungsgesteigerter Motoren und/ oder 
spezieller Fahrwerke und/oder zur Durchführung von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten 
zur Verfügung gestellt worden sind, beschränkt sich die Gewährleistungspflicht grund-
sätzlich auf die von BRABUS jeweils eingebauten Teile bzw. erbrachten Leistungen. Ab-
weichend von der Regelung oben unter Ziff. 7.3 ist BRABUS bei nachweisbaren Mate-
rial- oder Ausführungsfehlern zur Beseitigung des jeweiligen Mangels verpflichtet. Die 
Mangelbeseitigungspflicht erstreckt sich auch auf nicht von BRABUS stammende Fahr-
zeugteile, die infolge des jeweiligen Material- oder Ausführungsfehlers unmittelbar be-
einträchtigt bzw. zu Schaden gekommen sind. 

7.6 Andere oder weitergehende Ansprüche des Vertragspartners, insbesondere auf Ersatz 
von Bearbeitungskosten sowie von Schäden, die nicht den Liefergegenstand selbst be-
treffen (Mangelfolgeschäden), sind - soweit rechtlich zulässig - ausgeschlossen. Hiervon 
abweichende zwingende gesetzliche Vorschriften zugunsten von Verbrauchern bleiben 
unberührt. 

7.7 Werden dem Vertragspartner Grenzmuster zur Prüfung eingesandt, haftet BRABUS nur 
dafür, dass die Lieferung entsprechend dem geprüften Grenzmuster unter Berücksichti-
gung etwaiger Berichtigungen ausgeführt wird (Beschaffenheitsbestimmung durch 
Grenzmuster). 

7.8 Die in diesem Abschnitt geregelten Gewährleistungsansprüche beziehen sich aus-
schließlich auf Mängel der Lieferungen und Leistungen von BRABUS, einschließlich et-
waiger Mängel an leistungsgesteigerten Neufahrzeugen, die zum Zeitpunkt des Gefahr-
übergangs auf den jeweiligen Vertragspartner bereits vorhanden sind oder auf Material- 
und/oder Ausführungsfehlern beruhen, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs bereits 
existent waren. Die hieraus resultierenden Gewährleistungsansprüche des Vertragspart-
ners, der nicht Verbraucher ist, verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang bzw. Ab-
nahme. Die Verjährung der Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners, der Ver-
braucher ist, beträgt hinsichtlich der Lieferung von Neuwaren und bei der Durchführung 
von Werkleistungen 24 Monate und bei der Lieferung gebrauchter Waren 12 Monate ab 
Gefahrübergang bzw. Abnahme. 

7.9 Angaben über Leistungssteigerungen und/oder Leistungskits verstehen sich als Durch-
schnittswerte. Prüfungsbedingte Abweichungen von +/- 5 % sind möglich. Angaben über 
die Gesamtleistung durch Leistungssteigerung und/oder Leistungskits veränderter 
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Werksmotoren basieren auf den Herstellerangaben im Fahrzeugbrief, die ihrerseits +/- 
5 % abweichen können. Für darüberhinausgehende Minderleistungen von Werksmoto-
ren übernimmt BRABUS keine Gewähr. 

7.10 BRABUS-Produkte sind nach EU-Norm TÜV-geprüft. Für die Erfüllung abweichender 
nationaler Homologationsvorschriften außerhalb Deutschlands übernimmt BRABUS 
keine Haftung.  

8. Garantieans prüche 

8.1 Ansprüche eines Vertragspartners wegen Verletzung einer Garantie kommen nur in Be-
tracht, wenn BRABUS gegenüber dem Vertragspartner eine Beschaffenheits- oder Halt-
barkeitsgarantie ausdrücklich schriftlich bestätigt oder dem Vertragspartner vorformu-
lierte Garantiebedingungen übergeben hat und hierbei die jeweilige Garantie als solche 
bezeichnet hat. 

8.2 Vom Vertragspartner können Schadenersatzansprüche wegen Verletzung einer Garan-
tie nur insoweit geltend gemacht werden, als der Vertragspartner durch die Garantie 
gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte. 

9. Allgem eine Haftungs bes chränkungen 

9.1 Auf Schadensersatz haftet BRABUS – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei vorsätzli-
chem oder grob fahrlässigem Verhalten. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet BRABUS 
nur: 

(i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

(ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (eine Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von BRABUS jedoch auf den Ersatz 
des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt. 

9.2 Die in Ziff. 9.1 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn und soweit BRA-
BUS einen Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für die Beschaffenheit über-
nommen hat oder für eine ggf. bestehende Verpflichtung von BRABUS zur Bereitstellung 
von Aktualisierungen für digitale Produkte, bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit 
digitalen Elementen. Gleiches gilt für etwaige Ansprüche des Vertragspartners nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

9.3 Ansprüche gegen BRABUS, die nicht unter Ziff. 7 „Gewährleistung“ geregelt sind, ver-
jähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 
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10. Erweitertes  P fandrech t 

10.1 BRABUS steht wegen Forderungen aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an 
dem aufgrund des Auftrags in ihren Besitz gelangten Gegenständen zu. 

10.2 Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten 
Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, so-
weit sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprü-
che aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese un-
bestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem 
Vertragspartner gehört. 

11. Eigentum s vorbehalt 

11.1 BRABUS behält sich das Eigentum an den von BRABUS gelieferten Waren bis zur Er-
füllung sämtlicher gegen den Vertragspartner aus der laufenden Geschäftsverbindung 
bestehenden Ansprüche bzw. – sofern es sich bei dem Vertragspartner um einen Ver-
braucher handelt – bis zur Erfüllung sämtlicher gegen diesen Vertragspartner aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis bestehenden Ansprüche vor. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Vertragspartner, der nicht Verbraucher ist, die Gegenleistungen für von ihm bezeichnete 
Lieferungen, die von BRABUS im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung erfolgt 
sind, vollständig erbracht hat oder – bei Verträgen mit Verbrauchern – für von BRABUS 
im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erbrachte Teilleistungen vom Kunden die je-
weils korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet worden sind. Eine Be- und Verar-
beitung erfolgt für BRABUS, ohne BRABUS zu verpflichten und ohne dass das Eigentum 
von BRABUS hierdurch untergeht. Verbindet der Vertragspartner Vorbehaltsware mit 
anderen Waren, so steht BRABUS an der neuen Sache Miteigentum zu im Verhältnis 
des Rechnungswertes aller verbundenen Waren. Die neue Sache gilt insoweit als Vor-
behaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 

11.2 Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr zu veräußern. Anderweitige Verfügungen sind ihm untersagt. 

11.3 Sämtliche dem Vertragspartner aus der Verwendung der Vorbehaltsware erwachsenen 
Forderungen tritt er im Voraus an BRABUS ab. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, 
BRABUS nicht gehörenden Gegenständen veräußert oder wird sie bei Ausführung von 
Werkverträgen als Stoff verwendet, dann erfasst die Abtretung nur denjenigen Erlösan-
teil, der dem Miteigentumsanteil von BRABUS an der Vorbehaltsware entspricht. 

11.4 Der Vertragspartner ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr ermächtigt. 
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11.5 Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen hat der 
Vertragspartner BRABUS unverzüglich mitzuteilen. Kosten von Interventionen trägt der 
Vertragspartner. 

11.6 Die Ermächtigung des Vertragspartners zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbe-
dingungen. In diesen Fällen ist BRABUS berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware wieder in Besitz zu 
nehmen. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Vertragspartners. Auf 
Verlangen von BRABUS ist der Vertragspartner außerdem verpflichtet, BRABUS die zur 
Geltendmachung der abgetretenen Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen. 

11.7 Übersteigt der Wert der BRABUS zur Verfügung stehenden Sicherheiten deren Forde-
rungen insgesamt um mehr als 10 %, so ist BRABUS auf Verlangen des Vertragspart-
ners verpflichtet, die übersteigenden Sicherheiten nach eigener Wahl freizugeben 

12. Beendigung des  Vertrages  aus  wich tigem  Grund 

BRABUS ist berechtigt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der BRABUS die Fortsetzung 
des Vertrages auch unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners unzumutbar 
werden lässt, vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Vertragspartners oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht. 

13. Altte ile 

Aus Fahrzeugen ausgebaute Teile (Original- oder Altteile) sind vom Vertragspartner innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen zu übernehmen. Für eine über diesen Zeitraum hinausgehende La-
gerung übernimmt BRABUS keine Gewähr. Eine Wiederbeschaffung ist ausgeschlossen. 
Diese Regelung gilt nicht bei Teilen, die verrechnet werden oder in sonstiger Weise in das 
Eigentum von BRABUS übergehen. 

14. Widerrufs rech t bei außerhalb von Ges chäfts räum en ges chlos s enen Verträgen 
und bei Fernabs atzverträgen 

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck 
abgibt, der weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht 
zu. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat bzw. haben. 
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der BRABUS GmbH  

Brabus-Allee 1, 46240 Bottrop, Deutschland 

Telefon: 02041 / 708666  

E-Mail: info@brabus.com 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR→ verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben haben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware vor Ab-
lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umfang mit ihnen zurückzuführen ist. 

- Widerrufsbelehrung Ende - 
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15. Stre itbeilegung , Sch lich tungs verfahren 

15.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie HIER→ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beile-
gung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 

15.2 BRABUS ist bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung 
e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, WWW.UNIVERSALSCHLICH-
TUNGSSTELLE.DE.  

16. Erfü llungs ort, Gerich ts s tand , anzuwendendes  Recht 

16.1 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen von BRABUS ist der Sitz von BRABUS. 

16.2 Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Sitz von BRABUS, die jedoch berechtigt ist, den 
Vertragspartner auch an seinem Sitz oder an sonstigen gesetzlich zulässigen Gerichts-
ständen in Anspruch zu nehmen. 

16.3 Für Lieferungen und Leistungen von BRABUS gilt ausschließlich deutsches Recht, wie 
es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die Anwendung der Gesetze über den inter-
nationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss von internationalen Kauf-
verträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen. 

16.4 Die vorstehenden Ziffern 16.1 bis 16.3 gelten nur, wenn es sich beim jeweiligen Ver-
tragspartner um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 

 

Stand 01.03.2022 

 

http://www.universalschlichtungsstelle.de/
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	1. Geltungsbereich,
	1.1 Für den Kauf von Ware zwischen dem Onlineshopanbieter BRABUS und den Kunden (nachfolgend „Kunde“) über den BRABUS-Onlineshop (www.brabus.com) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt d...
	1.2 Die AGB gelten unabhängig davon, ob der Kunde Verbraucher oder Unternehmer ist. Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der bestellten Waren und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerech...

	2. Vertragsschluss
	2.1 Verträge über die im Folgenden beschriebene angebotene Ware auf der Webseite www.brabus.com kommen zwischen dem Kunden und BRABUS zustande.
	2.2 Der Kunde kann aus dem BRABUS-Sortiment Produkte, insbes. hochwertige Tuning- und Automobilzubehörteile von BRABUS, einfaches Zubehör, Kleidung und Accessoires („Ware“) auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem so genan...
	2.3 Im Rahmen des Bestellvorgangs kann der Kunde wählen, ob er zu der bestellten Ware die Montage wünscht. Diese kann er bei BRABUS (Werk Bottrop, im Folgenden „BRABUS-Werk Bottrop“) beauftragen oder über den Button „Ändern“ eine der dort aufgeführten...
	2.4 Erst mit Bestätigung eines zustande gekommenen Auftrages zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Werkstatt (BRABUS-Werk Bottrop oder BRABUS-Partner-Werkstatt) zwischen dem Kunden und dem BRABUS-Werk Bottrop oder der jeweiligen BRABU...
	2.5 Für den Fall, dass kein Montagevertrag zwischen dem Kunden und der BRABUS-Partner-Werkstatt zustande kommt, kann der Kunde vom Kaufvertrag über die bestellte Ware kostenfrei gem. Ziff. 4 zurücktreten.
	2.6 Durch Klicken auf die Checkbox „Ich habe die AGB gelesen und bin mit ihnen einverstanden.“ werden diese Onlineshop-AGB und im Falle einer gewünschten Montage, die jeweiligen Vertragsbedingungen über die bestellten Montageleistungen akzeptiert und ...
	2.7 Nach Überprüfung des Warenkorbs gibt der Kunde die Versandadresse ein und es werden die Rechnungsdaten des Kunden abgefragt sowie die Zahlungsweise bestimmt (Kreditkarte, PayPal, Sofort-Bezahlung oder Giropay). Über den Button „ZAHLUNGSPFLICHTIG B...
	2.8 BRABUS schickt daraufhin dem Kunden eine Auftragsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde als PDF-Datei öffnen über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Der Vertrag kommt durch d...
	2.9 Die Einzelheiten im Hinblick auf die bestellte Montage wie Termin, Kosten, Dauer vereinbart der Kunde mit dem BRABUS-Werk Bottrop oder der ausgewählten BRABUS-Partner-Werkstatt unmittelbar nach Bestellung. Die jeweilige Werkstatt wendet sich späte...
	2.10 Der Vertragsschluss über den BRABUS-Onlineshop erfolgt in deutscher Sprache.

	3. Lieferzeit, Warenverfügbarkeit
	3.1 Die Lieferzeiten sind unter der jeweiligen Ware im BRABUS Online-Shop angegeben. Von BRABUS angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt ihrer Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt, wenn es sich um einen einf...
	3.2 Sofern BRABUS verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die BRABUS nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit bzw. Nichterbringbarkeit der Leistung wegen wesentlicher Erschwerung oder Unmöglichkeit), wird BRABUS den Kunden hier...
	3.3 Wird auch nach Mahnung die Ware nicht oder nicht vollständig geliefert bzw. die Leistung nicht oder nicht vollständig erbracht, ist der Kunde berechtigt, nach Fristablauf in von denjenigen Lieferungen und Leistungen zurückzutreten, die bis zum Abl...
	3.4 Bei höherer Gewalt, die BRABUS selbst, dessen Vorlieferanten oder den Kunden betrifft, ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung, Leistung oder Abnahme befreit. Höhere ...
	3.5 BRABUS ist von der Einhaltung jeglicher Lieferfrist entbunden, falls der Kunde aus früheren Aufträgen oder hinsichtlich einer Teillieferung eines Auftrages in Zahlungsverzug gerät oder sonstige Vertragspflichten nicht erfüllt.
	3.6 Bei der Versendung von Waren gilt der Tag der Versandaufgabe als Liefertag; in allen anderen Fällen ist der Tag, an dem der Kunde die Mitteilung von der Versand-, Liefer- oder Übergabebereitschaft erhält, maßgebend.
	3.7 Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: BRABUS liefert nur an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland.

	4. Vertragliches Rücktrittsrecht
	4.1 Für den Fall, dass eine Montage der bestellten Ware nicht über das BRABUS-Werk Bottrop, sondern über eine BRABUS-Partner-Werkstatt bestellt wurde, jedoch kein Montage-Vertrag mit dem ausgewählten Montage-Partner zustande gekommen ist, räumt BRABUS...
	4.2 Die Rücktrittserklärung ist unverzüglich in Schrift- oder Textform (z.B. Brief oder E-Mail) abzugeben.

	5. Eigentumsvorbehalt
	6. Preise und Versand
	6.1 Alle Preise, die auf der BRABUS Webseite angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
	6.2 Die Versandkosten sind in den Preisangaben im Onlineshop angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor der Kunde die Bestellung absendet. Die Versandkosten sind über dem Preis der Ware über ein...
	6.3 Ware, die im BRABUS-Werk Bottrop oder einer BRABUS-Partner-Werkstatt montiert wird, wird nicht an den Kunden, sondern an die beauftragte Werkstatt ausgeliefert. Der Kunde vereinbart einen Montagetermin mit BRABUS oder der BRABUS-Partner-Werkstatt ...
	6.4 Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt BRABUS, wenn der Kunde Verbraucher ist.
	6.5 Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.

	7. Zahlungsmodalitäten
	7.1 Der Kunde kann die Zahlung per Kreditkarte, PayPal, Sofort-Bezahlung oder Giropay vornehmen.
	7.2 Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern.
	7.3 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er BRABUS für das Jahr Verzugs...
	7.4 Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch BRABUS nicht aus.

	8. Sachmängelgewährleistung, Garantie
	8.1 Wenn es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, hat der Kunde die gelieferte Ware nach Eingang sofort zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Werktagen ...
	8.2 BRABUS haftet für Sachmängel an gelieferter Ware nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf von BRABUS gelieferte Ware zwölf (12) Monate.
	8.3 Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von BRABUS gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
	8.4 Bei nachweisbaren Material- oder Ausführungsfehlern kann BRABUS nach eigener Wahl den Mangel kostenlos beseitigen oder gegen Rücklieferung der bemängelten Waren entweder kostenfrei Ersatz leisten oder den Rechnungswert gutschreiben oder dem Kunden...
	8.5 Die in diesem Abschnitt geregelten Gewährleistungsansprüche beziehen sich ausschließlich auf Mängel der Lieferungen und Leistungen von BRABUS, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den jeweiligen Kunden bereits vorhanden sind oder auf Material...
	8.6 Kommt BRABUS einer von ihr gewählten Nacherfüllungspflicht (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) nicht oder nicht vertragsgemäß nach oder schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Kunden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Mind...
	8.7 Bei fehlerhaften Lieferungen oder Leistungen ist BRABUS Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel nach ihrer Wahl entweder an Ort und Stelle oder in den Niederlassungen von BRABUS zu überprüfen. Die Überprüfung durch BRABUS hat unverzüglich zu erf...
	(i) Wenn ein Fahrzeug infolge eines Mangels an von BRABUS gelieferter Ware betriebsunfähig geworden und mehr als 50 km vom Betrieb von BRABUS entfernt ist und BRABUS hierzu vor Auftragserteilung an die Drittwerkstatt die Zustimmung erteilt hat.
	(ii) Wenn ein dringender Notfall vorliegt und BRABUS nicht in der Lage ist, unverzüglich Abhilfe zu schaffen; die Verpflichtung des Kunden, BRABUS unverzüglich unter Angabe der Adresse des beauftragten Betriebes vom Mangel zu unterrichten, bleibt hier...
	(iii) Werden Mängel in einer anderen Fachwerkstatt beseitigt, so ist in den Auftragsschein aufzunehmen, dass es sich um die Durchführung einer Mangelbeseiti-gung für BRABUS handelt. Zu vermerken ist unbedingt, dass die ausgebauten Teile während einer ...
	8.8 BRABUS Tuning- und Automobilzubehörteile sind nach EU-Norm TÜV-geprüft. Für die Erfüllung abweichender nationaler Homologationsvorschriften außerhalb Deutschlands übernimmt BRABUS keine Haftung.
	8.9 Die Haftung für Sachmängel an montierten Waren richtet sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen der beauftragten Werkstatt (BRABUS-WERK Bottrop bzw. die jeweilige BRABUS-Partner-Werkstatt).

	9. Haftung
	9.1 Auf Schadensersatz haftet BRABUS – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet BRABUS nur:
	(i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
	(ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertraue...
	9.2 Die in Ziff. 9.1 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn und soweit BRABUS einen Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen hat oder für eine ggf. bestehende Verpflichtung von BRABUS zur Bereitstellu...

	10. Widerrufsbelehrung
	10.1 Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das BRABUS nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Ziff. 10.2 geregelt. I...
	10.2 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Auch besteht das Widerrufsrecht nicht, wenn de...
	10.3 Über das Muster-Widerrufsformular informiert BRABUS nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:

	11. Online-Streitbeilegung
	11.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr finden.
	11.2 BRABUS ist bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstell...

	12. Schlussbestimmungen
	12.1 Auf Verträge zwischen BRABUS und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften ...
	12.2 Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und B...

	A. LIEFERUNGS-, ZAHLUNGS- UND MONTAGEBEDINGUNGEN
	1. Allgemeines, Geltungsbereich
	1.1 Die nachstehenden Liefer-, Zahlungs- und Montagebedingungen („AGB“) gelten für alle – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen der BRABUS GmbH (nachfolgend „BRABUS“). Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Vertragsp...
	1.2 Die nachstehenden AGB gelten grundsätzlich für alle BRABUS-Vertragspartner, also für natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personenvereinigungen des Zivilrechts sowie für juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlic...
	1.3 Abweichungen von den AGB sind nur dann wirksam, wenn sie in dem jeweiligen Vertrag schriftlich niedergelegt und durch BRABUS schriftlich bestätigt worden sind.

	2. Vertragsschluss
	3. Preise
	3.1 Sofern sich aus der BRABUS Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten für Lieferungen BRABUS Preise „ab Werk“ zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Verpackung, Fracht, Porto, Versicherungs- und Zustellgebühren werden gesondert berechnet.
	3.2 Die Preise für Reparaturen, Montagen und sonstige Leistungen richten sich grundsätzlich nach dem jeweiligen Aufwand, wobei Arbeitsleistungen nach dem jeweils maßgeblichen Arbeitswertkatalog abgerechnet werden, soweit BRABUS jeweils maßgeblicher Pr...
	3.3 Preisangaben in Prospekten und Katalogen sind nur verbindlich, sofern die Prospekte und Kataloge zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch gültig sind und sich aus der BRABUS Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt.

	4. Zahlungsbedingungen
	4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind die von BRABUS erteilten Rechnungen ohne Abzug bis zum 5. des dem Rechnungsausstellungsmonat folgenden Monats zu bezahlen. Rechnungen für Reparaturen und Montagen an BRABUS zur Ve...
	4.2 Bei Überschreitung des Zahlungsziels gemäß Ziff. 4.1 kommt der Vertragspartner in Verzug. In diesem Fall ist BRABUS berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Verbrauchern und gegenüber so...
	§ 353 HGB bleibt unberührt.
	4.3 Bei Teillieferungen oder Teilleistungen kann BRABUS für den Fall eines Zahlungsverzuges des Vertragspartners die Erfüllung der noch aus dem Vertrag zu erbringenden Leistungen so lange verweigern, bis die rückständigen Forderungen erfüllt worden si...
	4.4 Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzugseintritt oder sonstige Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners mindern, berechtigen BRABUS, alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen.
	4.5 Die Aufrechnung mit Gegenforderungen sowie die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem Vertragspartner nur zu, wenn Gegenansprüche auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Darüber hinaus steht dem Vertragspartner ein Recht zur Aufrechnung...

	5. Lieferfristen und -termine
	5.1 Lieferfristen und -termine gelten nur im Sinne von ca.-Angaben, es sei denn, dass BRABUS sie schriftlich und ausdrücklich als verbindlich bezeichnet hat. Die Lieferfrist bei Kaufgeschäften beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung durch BRABUS, ...
	5.2 Sofern BRABUS verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die BRABUS nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit bzw. Nichterbringbarkeit der Leistung wegen wesentlicher Erschwerung oder Unmöglichkeit), wird BRABUS den Vertragspar...
	5.3 Wird auch nach Mahnung der Liefergegenstand nicht oder nicht vollständig geliefert bzw. die Leistung nicht oder nicht vollständig erbracht, ist der Vertragspartner berechtigt, nach Fristablauf in Bezug auf diejenigen Lieferungen und Leistungen zur...
	5.4 Bei höherer Gewalt, die BRABUS selbst, dessen Vorlieferanten oder den Vertragspartner betrifft, ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung, Leistung oder Abnahme befreit...
	5.5 BRABUS ist von der Einhaltung jeglicher Lieferfrist entbunden, falls der Vertragspartner aus früheren Aufträgen oder hinsichtlich einer Teillieferung eines Auftrages in Zahlungsverzug gerät oder sonstige Vertragspflichten nicht erfüllt.
	5.6 Bei der Versendung von Waren gilt der Tag der Versandaufgabe als Liefertag; in allen anderen Fällen ist der Tag, an dem der Vertragspartner die Mitteilung von der Versand-, Liefer- oder Übergabebereitschaft erhält, maßgebend.

	6. Versendung/Gefahrtragung
	6.1 Die Versendung erfolgt auf Kosten des Vertragspartners an ihn oder nach seinen Angaben an Dritte.
	6.2 Für den Fall der Versendung geht die Gefahr auf den Vertragspartner über, sobald die zu liefernde Ware das Werk von BRABUS verlassen hat. Entsprechendes gilt, wenn die zu liefernde Ware auf Veranlassung von BRABUS von einem Vorlieferanten unmittel...
	6.3 Wird der Versand durch Umstände verzögert, die der Vertragspartner zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Tag der Anzeige der Versandbereitschaft an diesen auf ihn über.
	6.4 BRABUS ist berechtigt, die zu versendende Ware auf Kosten des Vertragspartners gegen das Transportrisiko zu versichern. Eine diesbezügliche Pflicht besteht für BRABUS nur aufgrund einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
	6.5 Nicht versendungspflichtige Waren oder sonstige Leistungen sind vom Vertragspartner im Betrieb von BRABUS entgegen- bzw. abzunehmen, und zwar spätestens innerhalb von 7 Tagen ab Zugang der jeweiligen Liefer- bzw. Abholungsanzeige. Im Fall der Nich...

	7. Gewährleistung
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